
Der/die Veranstalter/in bzw. der/die Workshopleiter/in ist für die Einhaltung der Hygienebestimmungen verantwortlich.

ABSTAND 
Bitte halten Sie 

ausreichend Abstand.

BESCHRÄNKTE 
BESUCHERZAHL

Es gilt eine begrenzte 
Personenzahl 

in unseren Räumen.

HÄNDESCHÜTTELN 
Bitte verzichten Sie auf die 

üblichen Begrüßungsformen.

LÜFTEN 
Die Räume bitte in regelmäßigen 

Abständen gut lüften.

MUND-NASEN-BEDECKUNG 
Bitte tragen Sie beim Betreten und 

Verlassen unserer Räume eine 
Mund-Nasen-Bedeckung.

HÄNDEWASCHEN 
Bitte waschen Sie sich 

regelmäßig und gründlich 
die Hände.

KEIN ZUTRITT 
BEI KRANKHEIT 

Bitte bleiben Sie zu Hause 
bei Krankheit oder Kontakt zu 

COVID-19 Infizierten.

Hygienebestimmungen im Überblick
gemäß der aktuell gültigen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg

AUSGESTATTET
MIT LUFT- REINIGUNGS-

GERÄTEN!

DESINFEKTION 
Bitte desinfizieren Sie sich 

regelmäßig die Hände.

ZUTRITTSGENEHMIGUNG BASISSTUFE!
-  �Für „Geimpfte“: Offizieller Impfnachweis bzw. Original Impfpass, 

der vollständige Impfnachweis muss älter als 14 Tage sein. 
-  �Für „Genesene“: Nachweis über eine durch PCR-Test bestätigte In-

fektion (mindestens 28 Tage und maximal 6 Monate zurückliegend).
-  �Für „Getestete“: Nachweis über einen negativen Antigen-Schnell-

test von einem offiziell anerkannten Testzentrum, nicht älter als 24 
Stunden. 

ZUTRITTSGENEHMIGUNG WARNSTUFE!
-  �Für „Geimpfte“: Offizieller Impfnachweis bzw. Original Impfpass, 

der vollständige Impfnachweis muss älter als 14 Tage sein. 
-  �Für „Genesene“: Nachweis über eine durch PCR-Test bestätigte In-

fektion (mindestens 28 Tage und maximal 6 Monate zurückliegend).
-  �Für „Getestete“: Nachweis über einen negativen PCR-Test von 

einem offiziell anerkannten Testzentrum, nicht älter als 48 Stunden. 

ZUTRITTSGENEHMIGUNG ALARMSTUFE! 
-  �Für „Geimpfte“: Offizieller Impfnachweis bzw. Original Impfpass, 

der vollständige Impfnachweis muss älter als 14 Tage sein. 
-  �Für „Genesene“: Nachweis über eine durch PCR-Test bestätigte In-

fektion (mindestens 28 Tage und maximal 6 Monate zurückliegend).

Bitte 
berücksichtigen 

Sie die tagesaktuell
geltende Stufe des 

Warnsystems 
des Landes Baden-

Württemberg!


